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Antwort 
der Bundesregierung 

auf die Kleine Anfrage der Abgeordneten Ulrike Schielke-Ziesing,  
Mariana Iris Harder-Kühnel, René Springer, weiterer Abgeordneter  
und der Fraktion der AfD 
– Drucksache 19/10800 – 

Teilnahme der Alleinerziehenden am Bundesprogramm KitaPlus 

V o r b e m e r k u n g  d e r  F r a g e s t e l l e r  

Im Januar 2016 startete das neue Bundesprogramm KitaPlus des Bundesminis-
teriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ). Damit fördert das 
Bundesfamilienministerium erweiterte Betreuungszeiten in Kitas, Horten und 
in der Kindertagespflege, um Eltern eine bessere Vereinbarkeit von Familie und 
Beruf zu ermöglichen. 

Für dieses Programm stellte das zuständige Bundesministerium in der Zeit  
von 2016 bis 2018 Fördermittel von bis zu 100 Mio. Euro zur Verfügung 
(https://kitaplus.fruehe-chancen.de/fileadmin/PDF/KitaPlus/2018-02-27_ 
Foerdergrundsaetze_des_Bundesprogramms_KitaPlus_760_KB.pdf). 

Unpassende Kinderbetreuungsangebote erschweren oder verhindern die Mög-
lichkeit, insbesondere für alleinerziehende Mütter oder Väter, Eltern in Schicht-
arbeit und Eltern, die in ihren Beruf zurückkehren oder erstmalig eine Arbeits-
tätigkeit aufnehmen wollen (https://kitaplus.fruehe-chancen.de/fileadmin/PDF/ 
KitaPlus/2019_Arbeitspapier_1_Bedarfsgerechte_Kindertages-betreung_fuer_ 
Familien.pdf, Seite 11). Daher ist es aus Sicht der Fragesteller dringend erfor-
derlich, detaillierte Informationen beispielsweise über Monitoring und die Er-
gebnisse des Programms KitaPlus, sowie über die Teilnahme von Alleinerzie-
henden am Programm zu erfahren.  

1. Nach welchen Kriterien wurden potentielle Zuwendungsempfänger des Bun-
desregierungsprogrammes KitaPlus ausgewählt (bitte erläutern)? 

In einem zweistufigen Interessenbekundungs- und Antragsverfahren wurde die 
Auswahl potentieller Zuwendungsempfänger auf Grundlage folgender Fördervo-
raussetzungen getroffen: 

 Erweiterung der Betreuungszeiten vor 8 Uhr und nach 16 Uhr sowie ggf. am 
Wochenende und in Ferienzeiten wurde beantragt. 

 Kindertageseinrichtungen hatten bereits vor Förderbeginn Öffnungszeiten 
von mindestens 8 bis 16 Uhr.  
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 Kindertagespflegepersonen boten bereits Betreuung an und erweiterten im 
Programm Zeiten vor 8 und nach 16 Uhr. 

Im Interessenbekundungsverfahren wurden außerdem zu jedem Vorhaben fol-
gende Kriterien bewertet:  

– Bedarfsanalyse zu erweiterten Öffnungszeiten und der Zielgruppe im Vorfeld 

– Benennung pädagogischer Qualitätskriterien für die Gestaltung der erweiter-
ten Betreuung, dabei gilt es auch die zentralen Aspekte des Bundesprogram-
mes (Elternarbeit, Qualität, Kooperationen und Nachhaltigkeit) abzudecken. 

2. Wie viele Modellvorhaben für erweiterte Betreuungszeiten in Kitas, Horten 
und in der Kindertagespflege wurden durch das KitaPlus-Bundesprogramm 
ab 2019 beziehungsweise nach Abschluss des Programmes weiter finanziert 
(bitte nach Bundesländern, Jahr und der Höhe der Mittel auflisten)?  

Nach welchen Kriterien wurden diese Modellvorhaben für eine Verlänge-
rung ausgewählt? 

170 Modellvorhaben für erweiterte Betreuungszeiten in Kitas, Horten und in der 
Kindertagespflege sowie elf Netzwerkstellen zur regionalen Vernetzung werden 
durch das Bundesprogramm Kita Plus im Jahr 2019 weiter finanziert. Die beige-
fügte Übersicht (Anlage zu Frage 2 – Vorhaben und zu Frage 2 – Netzwerkstel-
len) weist die geförderten Vorhaben nach Bundesland und Höhe der Zuwendung 
aus. 

Grundsätzlich konnten alle bereits 2018 geförderten Vorhaben, die noch keine 
gesicherte Weiterfinanzierung hatten, einen Antrag auf Verlängerung für 2019 
stellen. Weitere Voraussetzung war, dass die in der Förderphase bis Dezember 
2018 erprobten erweiterten Öffnungszeiten zum Zeitpunkt der Antragsstellung 
nachweislich zur Nutzung angeboten und in Anspruch genommen wurden. 

3. Wie hoch waren die gesamten abgerufenen Fördermittel der Bundesregie-
rung für das KitaPlus-Bundesprogramm von Januar 2016 bis Dezember 2018 
(bitte nach Bundesländern aufschlüsseln)? 

Im Bundesprogramm KitaPlus wurden im Grundlagenmodul für erweiterte Öff-
nungszeiten in den Jahren folgende Summen ausgeschüttet: 

2016: 4 615 992,40 Euro 

2017: 11 093 165,47 Euro 

2018: 11 355 440,93 Euro. 

Detaillierte Angaben finden sich in der beigefügten Übersicht (Anlage zu Fra-
ge 3). 

4. Wie viele alleinerziehende Mütter oder Väter haben nach Kenntnis der Bun-
desregierung an dem dreijährigen KitaPlus-Bundesprogramm teilgenommen 
(bitte neueste verfügbare Daten angeben, nach Altersstufen und Bundeslän-
der aufschlüsseln)?  

Welchen Prozentsatz stellt diese Gruppe im Verhältnis zu den gesamten Teil-
nehmern dar? 

Alleinerziehende sind eine zentrale, aber nicht die einzige Zielgruppe im Bundes- 
programm „KitaPlus“. Weitere Zielgruppen sind Familien, deren Eltern(-teile) zu 
besonderen Tageszeiten wie am Morgen, späten Abend, in der Nacht oder an den 
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Wochenenden beziehungsweise Feiertagen erwerbstätig sind. Auch junge Fami-
lien, in denen Mütter und Väter durch Ausbildung und Studium zeitlich gebunden 
sind, profitieren von diesem Angebot. Zudem richtet sich das Bundesprogramm 
„KitaPlus“ an Arbeitsuchende und Arbeitslose, für die eine Erwerbstätigkeit ins-
besondere mit einem Schichtdienst beziehungsweise mit flexiblen Arbeitszeiten 
verbunden wäre. 

Von insgesamt 300 Vorhaben gaben 297 Vorhaben an, in ihrer Einrichtung bzw. 
Kindertagespflegestelle unter anderem Familien mit nur einem Elternteil mit Be-
darfen für erweiterte Betreuung in ihrer Elternschaft zu haben und ihre erweiter-
ten Angebote daran auszurichten. Eine Erfassung einzelner Personen, welche die 
Angebote aus „KitaPlus“ genutzt haben, fand nicht statt. 

5. Wie viele Alleinerziehende haben nach Kenntnis der Bundesregierung auf-
grund des KitaPlus-Bundesprogramms eine Erwerbstätigkeit aufgenommen 
(bitte nach Bundesländern aufschlüsseln)? 

Auf die Antwort zu Frage 4 wird verwiesen. 

6. Wie viele Teilnehmer des KitaPlus-Bundesprogramms haben an begleiten-
den Evaluationen und am Monitoring teilgenommen, und wie oft (bitte nach 
Bundesländern und Akteuren, z. B. Träger, Gewerkschaften, Arbeitgeber, 
Kommunen, pädagogische Fachkräfte, Eltern, Kinder usw., auflisten)? 

Jeder Fördernehmende ist zum jeweiligen geförderten Vorhaben im Kontext der 
Monitoring-Erhebungen auskunftspflichtig. Die Monitoring-Erhebungen fanden 
wie folgt statt: eine Frühjahrs- und ein Herbsterhebung 2016, eine Frühjahrs- und 
eine Herbsterhebung 2017 und eine Sommer-Erhebung 2018. Die Anzahl der teil-
nehmenden Vorhaben, aufgeschlüsselt nach Bundesländern und Programmjahr, 
können Sie der beigefügten Tabelle (Anlage zu Frage 6 – Monitoring) entneh-
men. 

Die unterschiedliche Anzahl der teilnehmenden Vorhaben ergibt sich daraus, dass 
einige Vorhaben erst nach 2016 gestartet sind. Zusätzlich kam es zu einzelnen 
Rückzügen im Programmzeitraum 2016 bis 2018. 

Datenerhebungen der programmbegleitenden Evaluation wurden im Zeitraum 
2017 bis Sommer 2018 durchgeführt und umfassten folgende Haupterhebungs-
formate mit verschiedenen Zielgruppen: 

– drei Fokusgruppen à sieben Personen mit den Projektberatenden (im Kontext 
des Bundesprogramms eingesetzte Fachberaterinnen und Fachberater zur Be-
gleitung der Vorhaben an den einzelnen Standorten) 

– Onlinebefragungen der Einrichtungsleitungen (alle 206 Vorhaben der geför-
derten Kindertageseinrichtungen) 

– Fallstudien (Interviews und Fokusgruppen mit pädagogischen Fachkräften, 
Eltern und teilweise Kindern aus 16 Modellvorhaben) 

– einzelne Befragungen (Telefoninterviews) von Kooperationspartnerinnen 
und -partnern des Bundesprogramms (jeweils eine Vertreterin bzw. ein Ver-
treter der Bundesagentur für Arbeit, der Bundesvereinigung der Deutschen 
Arbeitgeberverbände, des Deutschen Gewerkschaftsbundes und des Deut-
schen Städte- und Gemeindebundes). 
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Eine Aufschlüsselung nach Bundesländern und verschiedenen teilnehmenden 
Akteuren zu den Haupterhebungen der Onlinebefragung und den Fallstudien fin-
den Sie im Anhang (Anlage zu Frage 6 – Onlinebefragung und zu Frage 6 – Fall-
studien). 

7. Plant die Bundesregierung die Einführung eines gesonderten, passgenauen
und bedarfsgerechten Betreuungsangebots für Alleinerziehende als Verlän-
gerung des KitaPlus-Bundesprogramms oder als ein neues Bundesvorhaben
(wenn ja, bitte erläutern)?

Wenn nein, warum nicht?

Im BMFSFJ gibt es Überlegungen, wie die erfolgreichen Elemente von 
„KitaPlus“ bundesseitig weiter unterstützt und die innovativen fachlichen Im-
pulse des Programms wirksam fortgesetzt werden können. Zudem unterstützt der 
Bund mit dem Gute-KiTa-Gesetz ab 2019 mit insgesamt 5,5 Mrd. Euro die Län-
der bei der Verbesserung der Qualität in der frühkindlichen Bildung. Die Länder 
können diese Mittel in zehn Handlungsfeldern einsetzen, so auch für den Einsatz 
zusätzlichen Personals und für längere Öffnungszeiten. 
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Anlage zu Frage 6 Monitoring 

Teilnehmer 
Bundesländer 

Monitoring 
2016 

Monitoring 
2017 

Monitoring 
2018 

BB 12 12 12 

BE 10 10 10 

BW 16 27 29 

BY 75 77 77 

HB 1 1 1 

HE 4 5 5 

HH 12 12 14 

MV 11 11 9 

NI 9 10 10 

NW 72 76 81 

RP 1 2 2 

SH 13 15 16 

SL 2 2 2 

SN 5 5 7 

ST 10 10 11 

TH 7 7 7 

Σ 260 282 293 
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Drucksache 19/11201 – 12 – Deutscher Bundestag – 19. Wahlperiode

Anlage zu Frage Nr. 6 
Onlinebefragungen der Einrichtungsleitungen: Onlinebefragung 
Tabelle 1: Anzahl der an der Online-Befragung (Frühjahr 2018) teilnehmenden Projektleitungen nach Bundesländern 

Bundesland Anzahl der teilnehmenden Projektleitungen 

Baden-Württemberg 25 

Bayern 11 

Berlin 10 

Brandenburg 11 

Bremen 1 

Hamburg 11 

Hessen 7 

Mecklenburg-Vorpommern 7 

Niedersachsen 71 

Nordrhein-Westfalen 9 

Rheinland-Pfalz 2 

Saarland 2 

Sachsen 6 

Sachsen-Anhalt 11 

Schleswig-Holstein 15 

Thüringen 7 

insgesamt 206 
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Deutscher Bundestag – 19. Wahlperiode – 13 – Drucksache 19/11201

Anlage zu Frage Nr. 6 
Fallstudien 

16 Fallstudien der Evaluation 

Bundesland Team (incl. Leitung/Träger) Eltern Kinder 

Baden-Württemberg 7 Personen (Leitung, Team, 
Trägervertretung) 

4 Mütter (schriftlich) (aktuell keine Kinder, die die 
Zeiten verlässlich nutzen) 

Bayern 
(Kindertagespflege) 

Koordinatorin 18 Eltern (4 Väter, 
14 Mütter) 

--

Berlin 8 Personen (Leitung, Team, 
Fachberatung, Projektberatung) 

5 Eltern (4 Mütter 
und 1 Vater) 
(telefonische 
Interviews) 

10 Kinder Führung und 
Einzelgespräche 

Brandenburg 5 Personen (incl. 
Trägervertretung) 

8 Mütter 
(Fokusgruppe) 

11 Kinder Kitaführung und 
Einzelgespräche 

Hamburg 10 Personen (incl. Leitung, 
Team, Projektberatung) 

6 Eltern (2 Väter + 4 
Mütter) 
(Einzelinterviews)  

20 Kinder (Einzelgespräche 
und Führungen) 

Hessen 5 Personen incl. Leitung und 
Trägervertretung 

6 Eltern (3 Väter + 3 
Mütter) 

11 Kinder (Einzelgespräche) 

Mecklenburg-
Vorpommern 

3 Personen 7 Eltern (4 Mütter, 3 
Väter) Fokusgruppe 

24 Kinder (Führungen, 
Kreisgespräch und 
Einzelgespräche 

Niedersachsen 4 Personen (incl. Leitung, 
Trägervertretung) 

7 Eltern (6 Mütter + 
1 Vater) 
Einzelinterviews 

9 Kinder 

Nordrhein-Westfalen – 
Kita 

8 Personen (Leitung und Team) 5 Mütter + 1 Vater 
(Einzelinterviews) 

22 Kinder (Einzel- und 
Kleingruppengespräche)  

NRW – Kindertages-
pflege 

3 Personen (2 KTP + 
Fachberaterin) 

2 Mütter 5 Kinder (Einzel- und 
Kleingruppengespräche, 
Hausführungen) 

Rheinland-Pfalz 6 Mütter 
(Fokusgruppe) 

8 Kinder Einzelgespräche 

Saarland 10 Personen (Kitaleitungen, 
Kindertagespflegepersonen, 
Jugendamtsleitungen)  

6 Eltern (3 Väter + 3 
Mütter) 
Einzelinterviews 

12 Kinder 
(Einzelgespräche, 
Kreisgespräch) 

Sachsen 5 (Leitung und Team) 5 Eltern (1 Vater + 4 
Mütter) telefonische 
Interviews 

5 Kinder (Kreisgespräch und 
Einzelgespräche) 

Sachsen-Anhalt 6 (Leitung und Team) 5 Eltern (2 Väter + 3 
Mütter) telefonische 
Interviews 

8 Kinder in 
Einzelgesprächen  

Schleswig-Holstein 7 Personen (incl. Leitung und 
Fachberatung) 

6 Eltern (3 Mütter, 3 
Väter) (Fokusgruppe 
und Einzelinterviws) 
Kurzinterviews 

7 Kinder in 
Einzelgesprächen  

Thüringen 6 (Leitung und Team) 5 Mütter + 2 Väter 
(Fokusgruppe) 
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